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Genehmigung von Dienstreisen 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Bürgermeister wird für alle mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte verbun-
denen Dienstreisen die erforderliche Dienstreisegenehmigung mit der Maßgabe er-
teilt, dass die Dienstreise innerhalb Deutschlands erfolgt. 
 
Jeder Person, die der Gemeinderat in ein Gremium einer juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung entsendet, wird für alle für die Wahrnehmung dieses Mandats 
notwendigen Dienstreisen die erforderliche Dienstreisegenehmigung erteilt. Die Ge-
meinde Ostbevern gewährt allerdings dann keinen Ersatz der Fahrtkosten, wenn die 
juristische Person oder Personenvereinigung hierfür eintritt. 
 
Die Abrechnung der Dienstreisen erfolgt nach dem Landesreisekostengesetz. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Im Produkt 09.01.01 „Personalmanagement“ sind für notwendige Dienstreisen Mittel 
in Höhe von 5.000 € veranschlagt. 
 
 
 
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Landesreisekostengesetz (LRKG) sind Dienstreisen Reisen zur Erle-
digung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes, die von der zuständigen 
Behörde schriftlich oder elektronisch für den Einzelfall oder generell angeordnet oder 
genehmigt worden sind.  
 
Gemäß § 13 der Hauptsatzung der Gemeinde Ostbevern trifft der Bürgermeister die 
dienstrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. Hinsichtlich notwendiger Dienstreisen der gemeindlichen Be-
diensteten hat der Bürgermeister aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Dienst-
reisen im Gebiet des Kreises Warendorf sowie Dienstreisen in das Stadtgebiet Müns-
ter generell genehmigt. Für Dienstreisen in andere Orte ist jeweils eine Dienstreisege-
nehmigung zu beantragen. Für Dienstreisen wird im Regelfall der Dienstwagen ge-
nutzt. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist ebenso wie die Nutzung des pri-
vateigenen PKW´s möglich.  
 
Für Dienstreisen des Bürgermeisters sowie für die gemeindlichen Vertreter in Gremien 
überörtlicher juristischer Personen und Personenvereinigungen gibt es bisher keine 
Regelung hinsichtlich der durchzuführenden Dienstreisen. Um zu vermeiden, dass für 
jede Dienstreise jeweils eine Dienstreisegenehmigung erteilt werden muss, schlägt 
die Verwaltung vor, für diesen Personenkreis eine generelle Genehmigung zu erteilen. 
 
Die Abrechnung der Dienstreisen erfolgt – ebenso wie bei den gemeindlichen Be-
diensteten – nach dem Landesreisekostengesetz NRW (LRKG). 
 
 
 
 
 
Wolfgang Annen 
Bürgermeister 

Hubertus Stegemann 
Fachbereichsleiter 

 

 
 
 


